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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §236 Abs1;

1. BAO § 236 heute

2. BAO § 236 gültig ab 31.12.2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 161/2005

3. BAO § 236 gültig von 20.12.2003 bis 30.12.2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 124/2003

4. BAO § 236 gültig von 01.01.1962 bis 19.12.2003

Rechtssatz

Der Verwaltungsgerichtshof hat im Zusammenhang mit der Nachsicht nach § 236 BAO ausgesprochen, dass eine

persönliche Unbilligkeit einer Abgabenbelastung in einem wirtschaftlichen Missverhältnis zwischen der Einhebung der

Abgabe und den im Bereich des Abgabep<ichtigen entstehenden Nachteilen besteht. Eine solche Unbilligkeit ist stets

gegeben, wenn die Einhebung die Existenz des Abgabep<ichtigen gefährdet. Eine Unbilligkeit ist nach der Judikatur

jedoch dann nicht gegeben, wenn die >nanzielle Situation des Abgabenschuldners so schlecht ist, dass auch die

Gewährung der beantragten Nachsicht nicht den geringsten Sanierungse?ekt hätte und an der Existenzgefährdung

nichts änderte (vgl. Ritz, BAO5, Rz 10 zu § 236).Der Verwaltungsgerichtshof hat im Zusammenhang mit der Nachsicht

nach Paragraph 236, BAO ausgesprochen, dass eine persönliche Unbilligkeit einer Abgabenbelastung in einem

wirtschaftlichen Missverhältnis zwischen der Einhebung der Abgabe und den im Bereich des Abgabep<ichtigen

entstehenden Nachteilen besteht. Eine solche Unbilligkeit ist stets gegeben, wenn die Einhebung die Existenz des

Abgabep<ichtigen gefährdet. Eine Unbilligkeit ist nach der Judikatur jedoch dann nicht gegeben, wenn die >nanzielle

Situation des Abgabenschuldners so schlecht ist, dass auch die Gewährung der beantragten Nachsicht nicht den

geringsten Sanierungse?ekt hätte und an der Existenzgefährdung nichts änderte vergleiche Ritz, BAO5, Rz 10 zu

Paragraph 236,).
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